
Datum: 24.06.2025 Unterschrift:

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Einatmen: Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch 

medizinisches Personal. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter 

bei Bewußtsein ist).

Hautkontakt: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.

Augenkontakt: Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Reizung einen 

Arzt hinzuziehen.

Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO2 einsetzen.

Kleine freigesetzte Menge Mit reichlich fließendem Wasser spülen. Bei grossen freigesetzten 

Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in Gewässer 

erfolgen kann. Verschüttetes Material in einen geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.

Abfall muss vorschriftsmäßig entsorgt werden. Produktreste nach Möglichkeit 

bestimmungsgemäss aufbrauchen. Vollständig entleerte Verpackungen können über 

Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung 

zuführen.

• Nicht einnehmen.

• Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

• Nach Umgang stets die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Atemschutz: Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist keine 

Atemschutzmaske erforderlich.

Handschutz: Keine besonderen Empfehlungen.

Augenschutz: Keine besonderen Empfehlungen.

Körperschutz: Keine besonderen Empfehlungen.

Gefahrstoffbezeichnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrenfall

Chromol Metalpolitur

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünnten 

Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.
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